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Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

10.02.2016 

Geschäftszahl 

2013/15/0087 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 2005/15/0052 E 24. Mai 2007 VwSlg 8237 F/2007 RS 2 

Stammrechtssatz 

Wie der Verwaltungsgerichtshof im Erkenntnis vom 27. Juni 1991, 90/13/0156, zum Ausdruck gebracht hat, 
hindert der Grundsatz von Treu und Glauben (siehe hiezu auch Lang/Schuch/Staringer, Soft Law in der Praxis, 
Wien 2005, 89) die Behörde nicht, von einer als unrichtig erkannten Rechtsauffassung später abzugehen. Der 
Grundsatz von Treu und Glauben schützt nicht ganz allgemein das Vertrauen des Abgabepflichtigen auf die 
Rechtsbeständigkeit einer unrichtigen abgabenrechtlichen Beurteilung für die Vergangenheit. Vielmehr müssten 
besondere Umstände vorliegen, die ein Abgehen von der bisherigen Rechtsauffassung durch die 
Finanzverwaltung unbillig erscheinen ließen, wie dies z.B. der Fall sein könne, wenn ein Abgabepflichtiger von 
der Abgabenbehörde ausdrücklich zu einer bestimmten Vorgangsweise aufgefordert werde und sich nachträglich 
die Unrichtigkeit dieser Vorgangsweise herausstelle. Der Grundsatz von Treu und Glauben ist vor allem bei 
unrichtigen Rechtsauskünften der zuständigen (vgl EuGH 14. September 2006, C- 181/04 bis 183/04, Elmeka) 
Abgabenbehörde zu berücksichtigen (vgl Ritz, BAO3, § 114 Tz 11). 


